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Einige Grundregeln
gemäss Genfer Abkommen und Protokoll I,

den Sanitätsdienst, die Kriegsgefangenen und die
Zivilbevölkerung betreffend

Nur die Angehörigen der Streitkräfte nehmen an
Kampfhandlungen teil. Zivilpersonen ist es verboten;
anderseits dürfen diese weder angegriffen noch
gefangengenommen werden.

+

c
Das Schutzzeichen des Roten Kreuzes darf nicht
missbraucht werden. Die Kennzeichen: rotes Kreuz und
roter Halbmond sind gleichwertig und schützen Personal,

Material, Einrichtungen und Transporte des militärischen

Sanitätsdienstes, die Feldprediger, die Zivilspitäler
und ihr Personal, die zivilen Sanitätstransporte

sowie die Sanitätszonen. Der Schutz darf unter keinen
Umständen aufgehoben werden.

Sich ergebende oder wehrlose Feinde
dürfen nicht mehr angegriffen werden.

Das Sanitätspersonal birgt und pflegt
Freund und Feind.
Sanitäts- und Seelsorgepersonal dürfen

weder angegriffen noch in der
Erfüllung ihrer Aufgaben behindert
werden.

Gefangene sind immer mit Menschlichkeit

zu behandeln; sowohl auf dem
Schlachtfeld wie bei der Einvernahme
sind Gewalttätigkeiten verboten.
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Sanitäts-, Sicherheits- und neutrale
Zonen werden nicht verteidigt. Truppen

dürfen sich nicht darin aufhalten.
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Die Zivilbevölkerung als solche darf nicht Ziel eines Angriffs sein.

Deportationen und Zwangsumsiedlungen sind verboten.

Es ist verboten, für die Zivilbevölkerung lebensnotwendige Güter
und Anlagen zu zerstören.

Anlagen, die gefährliche Kräfte enthalten

(Staudämme, Kernkraftwerke usw.), dürfen

nicht angegriffen werden, wenn dadurch gefährliche

Kräfte freigesetzt und schwere Verluste unter

der Zivilbevölkerung verursacht würden.

Den Kriegsgefangenen soll die
Ausübung ihrer religiösen Riten gewährleistet

werden.

Kriegsgefangene haben Anspruch auf
ärztliche Behandlung.

Gesunde Kriegsgefangene dürfen zur
Arbeit eingesetzt werden; die Arbeit
darf jedoch keinen militärischen oder

gefährlichen Charakter haben.

Kriegsgefangene dürfen Liebesgaben empfangen und mit ihren

Angehörigen korrespondieren.

Die Kriegsgefangenen dürfen mit keinen Mitteln (Umschulung,
Propaganda) der politischen Beeinflussung ausgesetzt werden.
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